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Unternehmungen werden in drei grosse Bereiche, in die Wirtschaftssektoren eingeteilt: 
(Branchen sind Untergruppen des jeweiligen Wirtschaftssektors) 
 
Erster Wirtschaftssektor - Rohstoffgewinnung 

Unternehmungen im ersten Wirtschaftssektor, gewinnen wirtschaftliche Güter direkt aus 
der Natur. Hier wichtige Branchen: Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Energiewirtschaft und 
Bergbau. 
 
Zweiter Wirtschaftssektor – Fabrikation / Materialverarbeitung 

Im 2. Sektor werden die gewonnen Rohstoffe des 1. Sektors weiterverarbeitet. Der 2. 
Sektor wird in folgende Branchen unterteilt: Nahrungs- & Genussmittel, Textil & 
Bekleidung, Holz & Möbel, Papier & Grafik, Chemie, Metalle, Elektronik, 
Maschinen/Fahrzeuge, Uhren und Baugewerbe. 
 
Dritter Wirtschaftssektor - Dienstleistungen 

Im 3. Sektor werden verschiedene Arbeitsleistungen angeboten: Handel, Banken, 
Versicherungen, Beratung, Tourismus, Unterrichtswesen, Gesundheitswesen, 
Verkehr/Nachrichtenübermittelung, Öffentliche Verwaltung. 
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Regelung wem die Unternehmungen gehören. 
 
Private Unternehmungen 

Die meisten Unternehmungen gehören Privatpersonen. Man dachte früher dass, wenn der 
einzelne Mensch für sich in eigener Verantwortung handeln würde, die bestmögliche 
Güterproduktion- & verteilung für alle erreicht wird. Beispiele: UBS, MC Donalds, Exlibris, 
Migros, Coop, IKEA. 
 
Staatliche Unternehmungen 

Staatliche Unternehmungen sind da um, die unterschiedlichen Interessen (Wohl der 
Allgemeinheit / öffentliches Interesse) zu berücksichtigen und ausgleichen. Bei privaten 
Unternehmungen werden die Interessen einzelner Gesellschaftsgruppen (erschwingliche 
Preise, gleichmässige Versorgung mit Gütern und Dienstleistung) zu wenig 
berücksichtigt. Aufgabe der staatlichen Unternehmungen ist es, die Interessen aller zu 
berücksichtigen.  
Wenn die staatlichen Unternehmungen das alleinige Recht zum Verkauf der Produkte 
besitzen, erhalten sie eine Monopolstellung und sind damit keinem direkten 
Konkurrenzdruck ausgesetzt.  
 
Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 

Bei solchen Unternehmungen sind Privatpersonen und der Staat beteiligt. Beispiele: 
Schweizerische Nationalbank, Swiss, Swisscom und einige Elektrizitätswerke. 
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Regelung der Gründung, Organisation und Haftung der Schulden durch rechtliche 
Vorschriften. 
 
Einzelunternehmungen 

Einzelunternehmer ist der alleinige Inhaber der Firma. Ein Einzelunternehmer kann 
Entscheide alleine treffen. Trotzdem gibt es viele Gründe um eine andere Rechtsform zu 
wählen: 
• Eine Firma braucht viel Kapital, die eine einzelne Person nicht aufbringen kann. 
• Bei Gesellschaftsunternehmungen wird das Risiko nicht alleine getragen. 
• Gesellschaftsunternehmungen werden anders besteuert als Einzelunternehmungen. 
• Gründungen bei Gesellschaftsunternehmungen können mit viel zeitlichem Aufwand 

und Kosten verbunden sein. 
• Gesellschafter/innen können für die Öffentlichkeit anonym bleiben. 
• Bei Gesellschaftsunternehmungen ist die Aufteilung des Besitzes leichter. 
 
Gesellschaftsunternehmungen 

Kollektivgesellschaften (leichtere Kapitalbeschaffung und Risikoverteilung) sind eher 
für kleinere Unternehmungen geeignet. Mehrere Personen bringen Kapital mit, teilen sich 
die Geschäftsführung und tragen nur einen Teil des Risikos. Jeder Gesellschafter hat 
einen Anspruch auf einen Teil des Reingewinns.  
Aktiengesellschaften sind bei grösseren Unternehmungen, mit einem grossen und 
langfristigen Kapitalbedarf geeignet. Eigentümer die Kapital zur Verfügung stellen, 
erhalten von der AG Wertpapiere in Form von Aktien. Diese Eigentümer sind Aktionäre. 
Bei Verlusten haftet der Aktionär sowie nur mit der Kapitaleinlage. AGs sind 
anzahlmässig in der Schweiz die bedeutendste Handelsgesellschaft. 
Ziel der Genossenschaften ist es, die gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen 
wahrzunehmen. Der Gewinn wird meistens nicht ausbezahlt, sondern fällt in das 
Genossenschaftsvermögen. Grundidee der Genossenschaften: „Selbsthilfe“. Beispiele für 
Genossenschaften: Migros, Coop und Volg. 
 


